
                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                               
          

Beratung in 
Deutscher 

Gebärdensprache 
für Paare und 

Familien 
„Die Deutsche Gebärdensprache ist als 

eigenständige Sprache anerkannt. 
Lautsprachbegleitende Gebärden sind 

als Kommunikationsform der deutschen 
Sprache anerkannt. Menschen mit 

Hörbehinderungen (gehörlose, ertaubte 
und schwerhörige Menschen) und 

Menschen mit Sprachbehinderungen 
haben … das Recht, die Deutsche 

Gebärdensprache, 
lautsprachbegleitende Gebärden … zu 

verwenden.“ § 6 des BGG, Abs. 1-3 
(Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen) 

 

Familientherapie 
für hörbehinderte 
Eltern und Kinder 
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Frankfurter Allee, Tram Rathaus Lichtenberg) 

10367 Berlin 

Tel.: 030-510 670 80 

Fax: 030-644 92 777 

Mail: kontakt(@)unerhoert-berlin.org 

Ansprechpartnerin: Frau Britt Berger 

Fon: 030/13897967 

berger@unerhoert-berlin.org 
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„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ – 
Paul Watzlawick 

Der Systemische Ansatz in der Beratung 
eignet sich gut für hörbehinderte Menschen, 
da er sich sehr stark an visuellen und 
körperlich erspürbaren Eindrücken 
orientiert. Weiterhin gibt es in der 
Systemischen Familientherapie einige 
anschauliche Methoden und visuelle 
Darstellungen des Familiensystems und der 
Beziehungen sowie Problemen. 

 

„Das Tun des Einen ist 
das Tun des Anderen“ 
                           Helm Stierlin, 1971 
Ein spezialisiertes familientherapeutisches   
Angebot kann die Ungleichbehandlung und   
Benachteiligung hörbehinderter, ratsuchender 
Eltern beseitigen. 

Das familientherapeutische Angebot ist ein 
institutionelles, ambulantes Therapieangebot am 
festen Ort und kann als alleinige Hilfemaßnahme 
im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) SGB VIII 
oder als sinnvolle Ergänzung bereits bestehender 
Hilfemaßnahmen durchgeführt werden. 

Grundlage hierfür ist das Sozialgesetzbuch SGB 
VIII § 27 Abs. 3, der Berliner Rahmenvertrag für 
Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der 
Kinder- und Jugendhilfe (BRVJug) vom 
15.12.2006. Eine Unterstützung bei der 
Antragsstellung ist möglich. 
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Eine familientherapeutische Intervention 
durch gebärdensprachkompetente 
Therapeut*innen kann erreichen, dass 
zunehmend eine konflikt- und 
störungsfreie Kommunikation in der 
Familie möglich wird. 

Durch die in lautsprachbegleitender 
Gebärdensprache (LBG) oder in Deutscher 
Gebärdensprache (DGS) stattfindenden 
Beratungsgespräche entfallen in der Regel 
die Kosten für Dolmetscher*innen. 
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